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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2022/17/0101 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ra 2021/18/0299 E 3. Dezember 2021 RS 1 

Stammrechtssatz 

Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH sind die Auswirkungen von aufenthaltsbeendenden 
Maßnahmen auf das Kindeswohl zu bedenken und müssen bei der Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 
MRK bzw. § 9 BFA-VG 2014 hinreichend berücksichtigt werden (vgl. etwa VwGH 26.2.2020, Ra 
2019/18/0456, mwN). Dies gilt auch dann, wenn es sich beim Adressaten der Entscheidung nicht um die 
Minderjährigen selbst, sondern - wie hier - um ihren Vater handelt (vgl. dazu etwa EuGH 11.3.2021, C-
112/20, Rs. M.A.). 
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